
 LANDRAT 
 
L-720 

 

 

 

Die landrätliche Volkswirtschaftskommission 

 

zum Bericht des Regierungsrats vom 25. Juni 2024 

 

zum 

 

Kantonsbeitrag zur Verbesserung des Zugangs zu den Perrons beim Kantonsbahnhof Altdorf für 

Menschen mit eingeschränkter Mobilität (Motion Marco Roeleven, Altdorf) 

 

beantragt dem Landrat, 

folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Dem Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat vom 25. Juni 2024 für einen Kantonsbei-

trag zur Verbesserung des Zugangs zu den Perrons beim Kantonsbahnhof Altdorf für Menschen mit 

eingeschränkter Mobilität (Motion Marco Roeleven, Altdorf) wird mit folgenden Änderungen zuge-

stimmt: 

 

1. Für Beitragsleistungen des Kantons an die Realisierung eines Personenlifts (Variante P2 «Neubau 

Personenlift Wendelrampe») am Kantonsbahnhof in Altdorf in Höhe von 800'000 Franken (Basis: 

Kostenschätzung +/- 20 Prozent vom September 2023, Bigler AG, Ingenieure und Planer SIA, Alt-

dorf) wird ein Verpflichtungskredit von maximal 500'000 250'000 Franken bewilligt. Unter-

schreiten die tatsächlichen Realisierungskosten die genannte Kostenschätzung, so reduziert 

sich auch der Verpflichtungskredit anteilsmässig zusammen mit den Finanzierungsbeiträgen 

Dritter. 

 

2. Der Kreditbeschluss untersteht dem fakultativen Referendum (Artikel 25 der Verfassung des 

Kantons Uri; RB 1.1101). Er tritt nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist oder am Tag 

nach der Annahme in der Volksabstimmung in Kraft. 

 

3. Der Regierungsrat wird ermächtigt, die entsprechenden Zusicherungen gegenüber den Realisie-

rungspartnern nach Massgabe des Finanzierungsmodells (vgl. Ziff. 2.4.2 Bst. b) abzugeben. 

 

4. Mit dem Verpflichtungskredit sind keine weiteren Kredite für künftige Erneuerungs- oder Er-

satzinvestitionen verbunden. 

 

5. Der Verpflichtungskredit gilt unter dem Vorbehalt, dass die Gesamtfinanzierung bis spätestens 

am 31. Dezember 2026 bewerkstelligt werden kann. Nach unbenütztem Ablauf der eingeräum-

ten Frist verfällt der Kredit. 
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6. Die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung obliegt nicht dem Kanton. 

 

5. Die Motion Marco Roeleven, Altdorf, zum «Kantonsbahnhof Uri» zur Verbesserung des Zugangs 

zu den Perrons für Menschen mit eingeschränkter Mobilität wird als materiell erledigt am Proto-

koll abgeschrieben. 

 

 

Minderheitsantrag zu Ziffer 1 und 2 

 

1. Für Beitragsleistungen des Kantons an die Realisierung eines Personenlifts (Variante P2 

«Neubau Personenlift Wendelrampe») am Kantonsbahnhof in Altdorf in Höhe von 800'000 

Franken (Basis: Kostenschätzung +/- 20 Prozent vom September 2023, Bigler AG, Ingenieure 

und Planer SIA, Altdorf) wird ein Verpflichtungskredit von maximal 250'000 Franken bewil-

ligt. Unterschreiten die tatsächlichen Realisierungskosten die genannte Kostenschätzung, so 

reduziert sich auch der Verpflichtungskredit anteilsmässig zusammen mit den Finanzie-

rungsbeiträgen Dritter. 

 

2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, die entsprechenden Zusicherungen nach Massgabe des 

Finanzierungsmodells (vgl. Ziff. 2.4.2 Bst. b) gegenüber den Realisierungspartnern abzuge-

ben. 

 

 Ziffer 3 bis 6: unverändert. 

 

 

Altdorf, 29. August 2024 

 

Elias Epp, Silenen, Präsident 

Hans Aschwanden, Seelisberg, Vizepräsident 

Ragunath Ananthavettivelu, Bürglen 

Alois Arnold (1965), Bürglen 

Noel Baumann, Altdorf 

Alois Brand, Spiringen (entschuldigt) 

Carmen Epp, Erstfeld 

 

 


